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Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine

Erste Orientierung 

Bei der Ankunft in München gibt es am Hauptbahnhof einen Info-Point für Neuankommende. Ehren-
amtliche unterstützen in der Erstorientierung (auch auf Ukrainisch).

Zusätzlich steht am Hauptbahnhof München die Bahnhofsmission auch nachts für ankommende 
Kriegsflüchtlinge zur Verfügung.

Die Stadt München hat eine Telefonnummer eingerichtet, an die sich die ganze Woche über (auch am 
Wochenende!) von 8 bis 20 Uhr gewendet werden kann. Die Nummer ist für Geflüchtete (auch auf 
Ukrainisch) und Anfragen von hilfswilligen Bürger*innen: 0 89 / 12 69 91 51 00

Über die Ukraine-Hotline Bayern, Telefon 0 89 / 54 49 71 99, die beim Landes-Caritasverband Bay-
ern in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsregierung und der Freien Wohlfahrtspflege Bayern 
angesiedelt ist, bekommen ukrainische Flüchtlinge sowie Familien und Verwandte von Ukrainerinnen 
und Ukrainern in Bayern und andere Engagierte Informationen über die richtigen Ansprechpartner 
und Institutionen in Bayern.

Den Link zur Ukrainische Gemeinde in München finden Sie hier. 

Einen guten ersten Überblick bietet auch die Seite Willkommen in München. 

Wie lange kann ich in Deutschland bleiben?  
Registrierung, Asyl, Aufenthaltserlaubnis

Ukrainische Staatsangehörige können aktuell visumsfrei nach Deutschland als Besucher einreisen und 
sich 90 Tage als Besucher in Deutschland aufhalten. Nach Ablauf dieser 90 Tage kann aktuell ein weite-
rer Besuchsaufenthalt für weitere 90 Tage erteilt werden. Als Besucher gibt es jedoch keine Leistungen 
wie zum Beispiel Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Sozialhilfe. Dazu müssen Sie 
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http://www.ukr-kirche.de/
https://willkommen-in-muenchen.de/ukraine-hilfe
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sich offiziell registrieren lassen. Wie das geht, ist abhängig davon, wo Sie sich aktuell aufhalten und ob 
Sie eine Unterkunft benötigen.

Registrierung 

In München und Oberbayern können Sie sich mit einer E-Mail an ukraine.regierung-oberbayern@reg-
ob.bayern.de registrieren. In dieser E-Mail müssen folgende Daten angegeben werden:

1. Name, Vorname 
2. Geburtsdatum 
3. Kopie eines Ausweisdokuments 
4. Familienverband (Anzahl mitreisende Familienmitglieder) 
5. Adresse der aktuellen Unterkunft 
6. Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

Außerhalb Oberbayerns und wenn Sie keine Unterkunft haben oder Asylantrag stellen wollen: Bitte 
wenden Sie sich in diesem Fall an die nächstgelegene Registrierungsmöglichkeit.
Diese sind:

 ó die ANKER-Einrichtungen Manching (Tel.: 0 84 50 / 2 66 72 02),  
Deggendorf (Tel.: 09 91 / 29 09 83 38),  
Regensburg (Tel.: 09 11 / 9 43 - 4 42 90),  
Bamberg (Tel.: 09 11 / 9 43 - 9 99 96 22),  
Zirndorf (Tel.: 09 11 / 9 43 - 1 67 72) und  
Schweinfurt (Tel.: 09 11 / 9 43 - 2 84 14) 

 ó das Behördenzentrum in Augsburg (Tel.: 09 11 / 9 43 - 2 86 55);

 ó die Bearbeitungsstraßen der Bundespolizei in Passau und Rosenheim;

 ó alle Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter und kreisfreien Städte).

Dort werden Sie registriert und danach befragt, ob Sie eine Unterkunft benötigen. Wenn Sie eine Unter-
kunft benötigen, wird Ihnen ein Platz in einer Unterkunft zugewiesen. Wenn Sie bereits eine Unter-
kunft gefunden haben, können Sie nach der Registrierung dorthin weiterreisen bzw. zurückreisen.

Aktuelle Informationen des Bayerischen Innenministeriums: Hilfen in der Ukrainekrise / Допомога в 
українській кризі - Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (bayern.de)

Asylantrag

Ukrainische Staatsbürger müssen keinen Asylantrag stellen. Wer einen Asylantrag stellen will, kann 
dies im Ankunftszentrum in der Maria-Probst-Straße 14 tun. Diese Personen werden dann direkt von 
der Regierung von Oberbayern in Unterkünfte verteilt. Das Ankunftszentrum hat rund um die Uhr 
geöffnet. Die Sozialberatung der Diakonie ist täglich von 8 bis 20 Uhr vor Ort.

Ukrainische Staatsbürger können 90 Tage lang ohne Visum in Deutschland bleiben. Danach brauchen 
Sie eine Aufenthaltserlaubnis. Diese wird Ihnen zunächst für 1 Jahr ausgestellt.

mailto:ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de
mailto:ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de
https://www.stmi.bayern.de/mui/ukraine_hilfe/index.php
https://www.stmi.bayern.de/mui/ukraine_hilfe/index.php
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Aufenthaltserlaubnis gem. §24 Aufenthaltsgesetz

Für die Aufenthaltserlaubnis in München schreiben Sie bitte an ukraine.kvr@muenchen.de eine E-Mail. 
Bitte geben Sie in der E-Mail Ihren vollen Namen und das Datum Ihrer Einreise an. Bitte fügen Sie eine Kopie 
von Ihrem Pass (gescannt oder fotografiert) bei. Wenn möglich, fügen Sie bitte auch folgende Unterlagen 
bei:

 ó Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular
 ó Bestätigung der Wohnsitzanmeldung (vom Bürgerbüro)
 ó Registrierungsbestätigung der Ankunftsstelle
 ó Zuweisungsentscheidung der Ankunftsstelle

Bei Familienangehörigen (Ehepartner, Lebenspartner und/ oder Kinder) füllen Sie bitte für jede Person 
ein eigenes Antragsformular aus und fügen Sie es gemeinsam mit der Kopie des Ausweisdokuments 
Ihrer E-Mail bei.

Bei Fragen können Sie die Ausländerbehörde anrufen:
München: 0 89 / 2 33 - 9 60 30

Für die Aufenthaltserlaubnis in anderen Landkreisen wenden Sie sich an die zuständige Ausländer-
behörde oder an das Landratsamt.

Wo kann ich wohnen?

Ich habe keine Unterkunft und bin in München

Wenn Sie keine Unterkunft haben, können sie sich im Ankunftszentrum in der Seidlstraße 2 in Mün-
chen registrieren und aufnehmen lassen. Sie bekommen dann eine Unterkunft zugewiesen. 

Die Stadt hat außerdem in der Franziskanerstraße 8 eine neue Anlaufstelle geöffnet, die von Montag 
bis Sonntag von 7 bis 20 Uhr auch bei Fragen der Unterbringung zur Verfügung steht. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie hier.

Private Unterkünfte in München vermittelt auch der Verein Münchner Freiwillige: Ukrainehilfe in Mün-
chen - MÜNCHNER FREIWILLIGE - WIR HELFEN E.V. (muenchner-freiwillige.de) – Derzeit ausgelastet.

Ich habe keine Unterkunft und bin außerhalb Münchens

Hier ist das jeweilige Landratsamt bzw. die jeweilige Stadt zuständig. Informationen erhalten Sie 
bei der Hotline der Bayerischen Staatsregierung. Erreichbar ist das Hilfetelefon unter der Nummer   
0 89 / 54 49 71 99 (Montag bis Freitag von 08:00 bis  20:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10:00 
bis 14:00 Uhr) oder per E-Mail an Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Ich suche eine private Unterkunft in Deutschland

Hier können Sie sich online registrieren und nach einer privaten Unterkunft suchen: 

 ó Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge – helfen Sie auf warmes-bett.de
 ó Unterkunft Ukraine (unterkunft-ukraine.de)

Weitere Informationen erhalten Sie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

mailto:ukraine.kvr@muenchen.de
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:c38c3e57-d9ed-4917-b2b5-229f7f008e4c/Antragsformular.pdf
https://stadt.muenchen.de/infos/ukraine.html
https://www.muenchner-freiwillige.de/ukraine.html
https://www.muenchner-freiwillige.de/ukraine.html
tel:00498954497199%20
mailto:Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de
https://warmes-bett.de/
https://www.unterkunft-ukraine.de/
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html#doc1110318bodyText1
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Welche Unterstützungsleistungen bekomme ich  
und an wen kann ich mich wenden?

Ukrainische Geflüchtete können nach offizieller Registrierung bei der Regierung von Oberbayern oder 
mit der Mail-Bestätigung der Regierung von Oberbayern Unterstützungsleistungen wie Bargeld, Klei-
dung und Krankenversicherung erhalten.

Sie können die Unterstützungsleistungen beantragen im

Amt für Wohnen und Migration 
Werinherstraße 89 
(Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr).

Notwendige Nachweise sind:
 ó Name, Telefonnummer
 ó Ausweis und Passfoto
 ó Angabe der Unterkunftsadresse

Bitte vereinbaren Sie unter s-iii-fluehi-gu.soz@muenchen.de einen Termin, die Unterlagen können 
auch per E-Mail eingereicht werden

Kleiderspendenausgabe 

Bekleidung kann bei den Kleiderkammern der Diakonie München zu den veröffentlichten Öffnungs-
zeiten von den Bedürftigen abgeholt werden.

 ó Mehr Informationen bei der Diakonie München

Kostenlose MVV-Fahrten 

Geflüchtete aus der Ukraine können die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten MVV-Raum kosten-
los nutzen. 

Beachte:
Die kostenlose MVV-Nutzung ist auf Personen mit ukrainischem Pass, Personalausweis oder Temporary  
Residence Permit Dokument beschränkt,  Geflüchteten anderer Herkunft bzw. ohne die genannten 
Dokumente kann die kostenlose Beförderung derzeit leider nicht angeboten werden.

 ó Mehr Informationen erhalten Sie auf mvv-muenchen.de.

Kostenlose Corona-Tests und -Impfungen

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben Anspruch auf kostenlose Corona-Tests im kommunalen 
Testzentrum auf der Theresienwiese und in allen weiteren beauftragten Teststellen, Apotheken sowie 
weiteren Leistungserbringern in München.

 ó Corona-Teststellen in München

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten kostenlose Corona-Schutzimpfungen im Impfzentrum Riem und 
den Impf-Außenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden und Gasteig). Personen, die eine 

mailto:s-iii-fluehi-gu.soz@muenchen.de
https://www.diakonia.de/diakonia/ich-suche-hilfe/kleiderkammern
https://www.mvv-muenchen.de/
https://stadt.muenchen.de/infos/corona-infoportal-muenchen.html#Testmöglichkeiten
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Impfserie mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff erhalten haben, können vier Wochen nach 
der letzten Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft werden.

 ó muenchen.de/corona

Kann ich medizinische oder psychologische Hilfe erhalten?

Sowohl nach der Registrierung als Asylbewerber als auch nach der Registrierung für einen Aufent-
halt nach § 24 Aufenthaltsgesetz erhalten Sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
Sie bekommen über die zuständigen Leistungsbehörden sogenannte Krankenscheine und können 
damit Ärzte aufsuchen. In Notfällen können Sie jederzeit, egal ob registriert oder nicht, den Notruf 112 
wählen.

Der Psychologische Dienst der Caritas für Ausländer bietet seit Mittwoch, 9. März 2022, eine offene 
psychologische Sprechstunde für ukrainische Kriegsflüchtlinge an. Fachleute beraten von 10 bis 16 Uhr 
in der Bayerstraße 73, 2. Stock, persönlich und telefonisch unter 01 51 / 54 13 87 47

Hier gelangen Sie zum Anfrageformular für die psychologische Beratung der Caritas.

Informationen für besonders vulnerable Gruppen 

 ó Psychosoziale Unterstützung für Eltern und Kindern 

 ó Informationen und Beratungsangebot für Schwangere und Familien 

Hilfe und Gewalt gegen Frauen und Kinder und für Schwangere in Not:

https://stadt.muenchen.de/infos/corona-infoportal-muenchen.html#Ukraine-Geflüchtete
http://www.caritas-nah-am-naechsten.de/cms-media/media-3542520.pdf
https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos/?nowprocket=1
https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationen-fuer-familien-aus-der-ukraine/
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Warnung vor Menschenhandel und Ausbeutung

 ó Caritas Europa Vorsicht vor Ausbeutung und Menschenhandel

 ó Jadwiga Flyer Menschenhandel ukrainisch

Angebote für taube und gehörlose Menschen

Ein bundesweites Netzwerk aus verschiedenen Gehörlosenverbänden und -vereinen, Freiwilligen 
sowie Ehrenamtlichen sammelt barrierefreie Informationen speziell für taube Geflüchtete und ver-
mittelt AnsprechpartnerIinnen. 

Darf ich in Deutschland arbeiten? Wie finde ich Arbeit?

Darf ich in Deutschland arbeiten?

Wenn Sie sich registrieren lassen und einen Aufenthalt nach § 24 Aufenthaltsgesetz erhalten, dann dür-
fen Sie nach Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde arbeiten. Wenn Sie Asyl beantragen, gibt 
es zunächst eine Wartezeit. Nach Ablauf der Wartezeit können Sie mit Zustimmung der zuständigen 
Ausländerbehörde arbeiten.

Wie und wo finde ich Arbeit?

Wenn Sie arbeiten dürfen, dann können Sie hier nach einer geeigneten Stelle suchen:

 ó Privates Job-Portal für Flüchtlinge aus der Ukraine: www.jobaidukraine.com

 ó Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft hat eine Online-Plattform eingerichtet, auf der Betriebe 
Stellenangebote für ukrainische Kriegsflüchtlinge einstellen können: www.ukraine.sprungbrett-
intowork.de

 ó Für ukrainische Jobsuchende gibt es auch bei der Bundes-Arbeitsagentur eine eigene offizielle 
Seite: Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine – Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de) 

Können meine Kinder eine Schule oder einen Kindergarten besuchen?

Kinder und Jugendliche können eine Schule bzw. einen Kindergarten besuchen. Dazu müssen Sie dort 
regulär angemeldet werden. Bis die Schule oder der Kindergarten dann tatsächlich besucht werden 
kann, kann es dann aber wegen der hohen Nachfrage etwas dauern. 

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-58987920.pdf
http://www.jadwiga-online.de/images/pdf/ukraine/Sicherheitsinfos-2022.pdf
https://www.deafrefugees.de/
https://www.jobaidukraine.com/
https://ukraine.sprungbrett-intowork.de
https://ukraine.sprungbrett-intowork.de
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
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Wo finde ich Rat, wenn ich den Kontakt zu mir nahestehenden Menschen 
verloren habe oder weitere Informationen benötige?

Hotline des Bayerischen Staatsministeriums

Das Hilfetelefon bietet Informationen und Hilfe, wenn Sie den Kontakt zu den ihnen nahestehenden 
Menschen aus der Ukraine verloren haben und diese suchen oder Informationen zur aktuellen Situa-
tion vor Ort (Ukraine oder Nachbarstaaten) benötigen.

Erreichbar ist das Hilfetelefon unter der Nummer 0 89 / 54 49 71 99 (Montag bis Freitag von 08:00 
bis 20:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr) oder per E-Mail an Ukraine-hotline@
freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Migrationsberatungsstellen der Caritas München und Oberbayern

Sie finden auf dieser Seite unsere Migrations-Beratungsstellen. 

 ó Migrationsberatung (caritas-nah-am-naechsten.de) 

Suchdienst des Roten Kreuzes

Vermisste Angehörige können über das Rote Kreuz gesucht werden.

 ó DRK-Suchdienst-International 

München: 0 89 / 6 80 77 31 11 (Deutsch und Englisch, Ukrainisch nicht) 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 – 16.30 Uhr

 ó E-Mail: tracing@drk-suchdienst.de 

Ich bin mit einem Haustier geflohen. Was nun?

Ihr Haustier ist Teil Ihrer Familie - sicher sind Sie froh, wenn Sie es retten konnten. Wenn Sie keine Privat-
unterkunft haben, dürfen Sie Ihr Haustier normalerweise nicht bei sich behalten. Es gibt aber viele Tier-
schutzorganisationen und auch Privatleute, die ihre Hilfe angeboten haben und vorübergehend Ihr Tier 
für Sie in Obhut nehmen, bis Sie eine andere Unterkunft gefunden haben. 

Hier finden Sie weitere Informationen und Hilfe: haustier-info-ukraine.de

Medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung

In der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM) finden Menschen ohne  
gültigen Aufenthaltsstatus und Menschen ohne Krankenversicherung einen Arzt, der die Erstunter-
suchung und Notfallversorgung bei plötzlicher Erkrankung, Verletzung oder einer Schwangerschaft 
übernimmt.

 ó www.malteser-bistum-muenchen.de/hauptmenue/medizin-fuer-menschen-ohne-
krankenversicherung

Verantwortlich: Ressort Caritas und Beratung, Abteilung Flucht, Asyl, Migration und Integration (FAMI) 
Realisierung des Produkts mit der Stabsstelle Kommunikation, Visuelle Kommunikation
UID-Nummer: DE811510756

tel:00498954497199
mailto:Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de
mailto:Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/migrationsberatung
https://www.drk-suchdienst.de/
mailto:tracing@drk-suchdienst.de
https://haustier-info-ukraine.de/
https://www.malteser-bistum-muenchen.de/hauptmenue/medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html
https://www.malteser-bistum-muenchen.de/hauptmenue/medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html

